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 Barrierefreier Ausbau der Haltestelle "Rohrbach-Süd" mit Umsetzanlage 

Feststellung über das Unterbleiben einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ge-

mäß § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Ihr Schreiben vom 18.12.2024 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für das o.a. Vorhaben wird festgestellt, dass keine Verpflichtung zur Durchführung ei-

ner Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

 

Begründung: 

 

Mit Schreiben vom 18.12.2023 beantragte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH die Fest-

stellung, ob für den barrierefreien Ausbau der Haltestelle „Rohrbach-Süd“ mit Um-

setzanlage eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

Neben diesem Antrag wurden folgende Unterlagen vorgelegt: 

 

 Erläuterungsbericht 

 Arbeitshilfe für die behördliche Vorprüfung des Einzelfalles zur Feststellung der 

UVP-Pflicht von Schienenprojekten 

 Übersichtskarte 

 Lageplan 
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 Schwingungs- und Schalltechnische Untersuchung (Teil 1: Berechnung und 

Beurteilung der Luftschallimmissionen) 

 Schwingungs- und Schalltechnische Untersuchung (Teil 2: Beurteilung der 

Körperschall- und Erschütterungsimmissionen) 

 Schalltechnische Untersuchung (Teil 3: Berechnung und Beurteilung der 

Schallimmissionen während der Bauarbeiten auf Basis der AVV Baulärm) 

 

 Die Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) plant die an der Nord-Süd-Achse von Hei-

delberg nach Leimen gelegene Straßenbahnhaltestelle „Rohrbach-Süd“ barrierefrei 

auszubauen und im Zuge dieser Maßnahme die Verkehrsabläufe um die Haltestelle 

neu zu ordnen. 

 

Bei der Haltestelle „Rohrbach Süd“ handelt es sich um eine hochfrequentierte Umstei-

gehaltestelle, die von zwei Straßenbahnlinien und vier Buslinien angefahren wird. Für 

die Straßenbahnlinie 24 ist die Haltestelle Endhaltestelle. Die Haltestelle besteht aus 

zwei durchgehenden Gleisen. Zwischen Haltestelle und der angrenzenden Karlsruher 

Straße (L 597) verläuft eine Busspur. Südlich an die Haltestelle grenzt eine Straßen-

bahnwendeanlage an. Insbesondere bei Straßenbahnwendefahrten sollen die Be-

triebsabläufe an der Haltestelle optimiert werden. 

 

Im Wesentlichen sind folgende Baumaßnahmen geplant:  

 

 Die bestehende Busspur zwischen Haltestelle und Karlsruher Straße wird zu-

rückgebaut. An ihrer Stelle wird ein drittes Gleis errichtet, so dass die Linie 24 

im zukünftig mittleren Gleis des Haltestellenbereichs wenden kann. Die beste-

hende Umsetzanlage bleibt als Abstell- und Wendemöglichkeit für Werkstatt-

fahrten erhalten.  

 

 Die Bushaltestelle wird tangential zur Straßenbahnhaltestelle auf vorhandenen 

Straßenverkehrsflächen neu errichtet. 

 

 Das vorhandene Betriebsgebäude wird zurückgebaut und nördlich versetzt neu 

errichtet.  

 

 Die Haltestellenüberdachung mit Tonnendach wird durch Bahnsteigüberdach-

ungen mit Standard-Fahrgastunterständen ersetzt. 
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 Die Bike & Ride-Anlage wird bedarfsgerecht neu eingerichtet und um Elektrola-

demöglichkeiten ergänzt. 

 

 

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Neuvorhaben, für das gemäß Nr. 14.11 

der Anlage 1 zum UVPG eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles zur Ermittlung 

der UVP-Pflicht vorgeschrieben ist. Die Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-

träglichkeitsprüfung besteht, wenn die allgemeine Vorprüfung ergibt, dass das Vor-

haben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen kann. 

 

Aus den vorgelegten Unterlagen ergibt sich nach überschlägiger Prüfung unter Be-

rücksichtigung der in Anlage 3 des UVPG aufgeführten Kriterien, dass von dem 

Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 

 

Maßgeblich für diese Einschätzung sind im Wesentlichen folgende Gesichtspunkte: 

 

 Insgesamt sollen 611 m² unversiegelte Fläche neu versiegelt werden. Der 

Vorhabenbereich ist allerdings durch die Nutzung als Verkehrsfläche geprägt 

und hinsichtlich der Leistungsfähigkeit von Natur und Landschaft bereits vor-

belastet. Es handelt sich um den Ausbau einer bestehenden Haltestelle, die 

beanspruchten Flächen sind bereits durch den Gleiskörper der Stadtbahn 

und versiegelten Straßenraum vorbelastet und gering empfindlich. Ungeach-

tet dessen, dass durch die Anlage von Flächen mit versickerungsfähigen Ra-

sengittersteinen ein Teil der natürlichen Bodenfunktionen erhalten werden 

kann, handelt es sich insofern um eine eher untergeordnete Größenordnung. 

 

Anfallender Bodenaushub und Bauschutt sollen soweit möglich einer Wie-

derverwendung zugeführt werden. Anfallendes Bodenmaterial soll untersucht 

und ordnungsgemäß entsorgt werden. 

 

Mögliche baubedingte Schadstoffeinträge können durch den Einsatz von 

schadstoffarmen Baumaschinen und einer ordnungsgemäßen Bauausfüh-

rung unter Beachtung der einschlägigen Schutzvorschriften vermindert bzw. 

vermieden werden. Vermehrte betriebsbedingte Schadstoffeinträge durch 

den Betrieb, die Pflege und Unterhaltung der neu ausgebauten Haltestelle 
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sind nicht zu erwarten. 

 

 Durch die anthropogenen Bodenveränderungen sind wichtige Regelungsgrö-

ßen des Bodenwasser- und Grundwasserhaushaltes bereits beeinträchtigt 

bzw. zerstört. Natürliche Oberflächengewässer sind von dem Vorhaben nicht 

betroffen. Das Planungsgebiet liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet. Eine 

Entnahme von Grund- oder Oberflächenwasser findet nicht statt.  

Gefährdungen des Grundwassers im Zuge des Baubetriebs sind durch sorg-

fältigen und fachgerechten Umgang mit Schmier- und Treibstoffen auszu-

schließen. 

Bei Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsstandards sind insoweit keine 

weitergehenden Beeinträchtigungen für Wasser/Grundwasser zu befürchten. 

 

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass ein Lagern, Umgang, eine Nutzung 

oder Produktion von gefährlichen Stoffen i.S. des Wasserhaushaltsgesetzes,  

Gefahrgütern i.S. des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter o-

der radioaktiven Stoffen nicht erfolgt, ebenso wenig eine Lagerung, Handha-

bung oder Beförderung von explosiven, giftigen, radioaktiven, krebserregen-

den, erbgutverändernden Stoffen. 

 

 Aufgrund der hohen Versiegelung und der Vorbelastungen im Planungsbe-

reich ist der vorgesehene Umbau der Haltestelle mit seinen Folgemaßnah-

men nicht geeignet, sich in erheblicher Weise auf Klima und Luft auszuwir-

ken. 

 

 Im Zuge der Baumaßnahme werden 514 m² Vegetation dauerhaft beseitigt, 

was zum Verlust von Biotopstrukturen und Lebensräumen für Brutvögel 

führt. Durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, wie z.B. die Ter-

minierung des Gehölzrückschnittes auf Zeiten außerhalb der Vogelbrutzei-

ten, lassen sich jedoch artenschutzrechtliche Beeinträchtigungen vermeiden. 

Insoweit ist nicht zu erwarten, dass Verbotstatbestände erfüllt werden.  

 

Im Übrigen werden auch keine besonderen Schutzgebiete tangiert, insbe-

sondere keine Natura 2000-Gebiete, Natur- und Landschaftsschutzgebiete, 
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gesetzlich geschützte Biotope und Naturdenkmäler, Wasserschutz-, Heil-

quellenschutz- und Überschwemmungsgebiete. 

 

 Mit wesentlichen betriebsbedingten Änderungen der Immissionen aus dem 

Stadtbahn- und Busbetrieb ist ausweislich der vorliegenden Schwingungs- 

und Schalltechnischen Untersuchung nicht zu rechnen.  

Laut der vorliegenden Berechnung und Beurteilung der Schallimmissionen 

während der Bauarbeiten auf Basis der AVV-Baulärm liegen die Immissionen 

der Baustelle unterhalb der zulässigen Immissionsrichtwerte der AVV Bau-

lärm.  

 

 Kultur- und Sachgüter sind nicht betroffen. 

 

Im Ergebnis sind daher keine Wirkungen zu erwarten, die eine Umweltverträglich-

keitsprüfung erfordern würden. 

 

Die dieser Entscheidung zu Grunde liegenden Unterlagen können nach vorheriger 

Terminvereinbarung beim Regierungspräsidium Karlsruhe, Schlossplatz 1-3 (Zim-

mer Nr. 141), 76131 Karlsruhe eingesehen werden. 

 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass diese Entscheidung gemäß § 5 Abs. 3 

Satz 1 UVPG nicht selbständig anfechtbar ist. 

 

Dieses Schreiben wird am öffentlichen Aushang des Regierungspräsidiums Karls-

ruhe sowie im Internet der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Kirsten Grobs 

 

 

 
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten finden Sie auf unserer Internetseite Datenschut-

zerklärungen unter dem Titel: 

24-01SFT_17-01K: Planfeststellung (pdf, 559 KB)  

Auf Wunsch werden diese Informationen in Papierform versandt. 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/24-01SFT_17-01K.pdf

